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Erklärung der Europäischen Kommission zum strategischen Dialog 

mit dem Europäischen Parlament1 

 

Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies zweck-

mäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom ... zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für weltweite 

Demokratie und Menschenrechte+ sowie nach einer ersten Konsultation der jeweiligen Empfänger 

im Rahmen dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. Die 

Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Pro-

grammierungsdokumente mit den vorläufigen Mittelzuweisungen pro Land/Region sowie die Prio-

ritäten, möglichen Ergebnisse und vorläufigen Mittelzuweisungen je Priorität für geografische Pro-

gramme innerhalb eines Landes/einer Region und die ausgewählten Hilfemodalitäten*. Die Euro-

päische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Pro-

grammierungsdokumente mit den thematischen Prioritäten, möglichen Ergebnissen und ausgewähl-

ten Hilfemodalitäten* sowie die Mittelzuweisungen für die in den thematischen Programmen vorge-

sehenen Prioritäten. Die Europäische Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des Euro-

päischen Parlaments zu dem Thema. 

 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor jeder 

substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer dieser Ver-

ordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, inwieweit 

die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdokumenten berücksichtigt 

und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs getroffen wurden. 

 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 

* Falls zutreffend. 
+ ABl.: Bitte Nummer und Datum der Verordnung in Dokument 2011/0412 (COD) einfügen. 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union 

und der Europäischen Kommission zu den Wahlbeobachtungsmissionen 

 

Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission 

unterstreichen den wichtigen Beitrag, den die Wahlbeobachtungsmissionen der Europäischen Union 

(EU-EOM) im Rahmen der außenpolitischen Maßnahmen der Union zur Demokratieförderung in 

den Partnerländern leisten. Die EU-Wahlbeobachtungsmissionen tragen dazu bei, die Transparenz 

der Wahlprozesse zu erhöhen und das Vertrauen in diese Prozesse zu stärken. Sie liefern eine 

faktengestützte Bewertung der Wahlen sowie Empfehlungen für deren weitere Verbesserung im 

Kontext der Zusammenarbeit und des politischen Dialogs der Union mit ihren Partnerländern. Vor 

diesem Hintergrund kommen das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die 

Europäische Kommission überein, dass bis zu 25 % der für den Zeitraum 2014-2020 vorgesehenen 

Mittel im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie 

und der Menschenrechte+ nach Maßgabe der jährlichen Wahlprioritäten für die Finanzierung von 

Wahlbeobachtungsmissionen der EU aufgewendet werden sollten. 

 

 

+ ABl.: Bitte Nummer und Datum der Verordnung in Dokument 2011/0412 (COD) einfügen. 
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